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RS OGH 1974/12/17 3Ob235/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.12.1974

Norm

EO §140

EO §142

RSchO §31

Rechtssatz

Eine Neuschätzung der zu versteigernden Liegenschaft ist zulässig, wenn sich die für die Bewertung maßgeblichen

Umstände nachträglich wesentlich ändern. Diese Umstände sind im Antrag glaubhaft zu machen.

Entscheidungstexte

3 Ob 235/74
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